
Ausbildungsstättenart Wohnung bei  
den Eltern 

Wohnung nicht 
bei den Eltern **) 

♦ weiterführende, allgemeinbildende Schulen - ab 
der Klasse 10 - sowie Fachoberschulen 
(Zugangsvoraussetzung: ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung) 

 
- 

 
EURO 383,00 

♦ Berufsfachschulen EURO 212,00 *) EURO 383,00 

♦ Fachschulen, deren Besuch ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung möglich ist 

 
EURO 212,00 

 
EURO 383,00 

♦ Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, 
Abendrealschulen und Fachoberschulen (mit 
abgeschlossener Berufsausbildung) 

 
EURO 383,00 

 
EURO 459,00 

♦ Fachschulen (mit abgeschlossener 
Berufsausbildung), Abendgymnasium und Kollegs 

 
EURO 389,00 

 
EURO 487,00 

♦ Höhere Fachschulen, Akademien und 
Hochschulen 

EURO 414,00 EURO 512,00 

 
*) sofern ein berufsqualifizierender Abschluss vermittelt wird 
**) Je nach Höhe der Unterkunftskosten kann noch ein Zuschlag bis zu einem 

Höchstbetrag von EURO 72,00 gewährt werden. 
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